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(44) 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 

Dezernat 33 

– Ländliche Entwicklung, Bodenordnung – 

FLURBEREINIGUNG HAMBACH-WEST 

Az.:  – 33.42 - 14 06 3 – 

 

Zeughausstraße 2 - 10 

50667 Köln 

Tel.: 0221/147-2033 

05. März 2021 

 

Ladung zur Bekanntgabe 

des Nachtrages 1 zum Flurbereinigungsplan  

Hambach–West 

 

Im Flurbereinigungsverfahren Hambach-West hat die 

Bezirksregierung Köln als Flurbereinigungsbehörde 

den Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan aufgestellt. 

Gemäß § 59 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 60 des Flurbereini-

gungsgesetzes - FlurbG - in der Fassung der Bekannt-

machung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 

2794), finden zur Vorlage des Nachtrages 1 zum Flur-

bereinigungsplan folgende Termine statt, zu denen die 

betroffenen Beteiligten geladen werden: 

 

1. Bekanntgabe des Nachtrages 1 zum Flurbereini-

gungsplan (Offenlegungstermin); 

 

2. Anhörung der Teilnehmer und Nebenbeteiligten 

über den bekanntgegebenen Nachtrag 1 zum Flur-

bereinigungsplan (Anhörungstermin). 

 

1. Offenlegungstermin 

 

Der Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Textteil, 

Nachweise und Karten) liegt gemäß § 59 Abs. 1 FlurbG 

zur Einsichtnahme für die davon betroffenen Beteilig-

ten (Teilnehmer und Nebenbeteiligte) offen von 

 

Montag, den 10.05.2021 bis  

Mittwoch, den 12.05.2021 

jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und  

von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

im Büro der Umsiedlungsabteilung der  

RWE Power AG, 

Oberstraße 45, 52399 Merzenich-Morschenich. 

 

An diesen Tagen stehen Bedienstete der Flurbereini-

gungsbehörde (Bezirksregierung Köln, Dezernat 33) 

zur Erteilung von Auskünften zur Verfügung. 

 

Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erfor-

derlich, vorab einen persönlichen Termin unter der 

Rufnummer 0221-1473302 oder per E-Mail an 

hans.peters@bezreg-koeln.nrw.de abzustimmen. 

 

Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in 

dem o. g. Gebäude die Maskenpflicht und der Min-

destabstand (1,50 m) gelten. 

 

Beteiligte können in diesem Termin oder vorab telefo-

nisch bzw. mittels E-Mail den Antrag stellen, sich die 

neue Feldeinteilung in der Örtlichkeit anzeigen und er-

läutern zu lassen. 

 

 

mailto:hans.peters@bezreg-koeln.nrw.de
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Beteiligte am Flurbereinigungsverfahren sind gemäß   

§ 10 Nr. 1 FlurbG als Teilnehmer die Eigentümer und 

Erbbauberechtigten der zum Flurbereinigungsgebiet 

gehörenden Grundstücke und gemäß § 10 Nr. 2 FlurbG 

die Nebenbeteiligten. Zu den Nebenbeteiligten des 

Flurbereinigungsverfahrens zählen: 

 

a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Be-

zirk Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren 

betroffen werden; 

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

die Land für gemeinschaftliche oder öffentliche 

Anlagen erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder de-

ren Grenzen geändert werden (§ 58 Abs. 2 

FlurbG); 

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit 

dem Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammen-

hängt und dieses beeinflusst oder von ihm beein-

flusst wird; 

d) Inhaber von Rechten an den zum Flurbereini-

gungsgebiet gehörenden Grundstücken oder von 

Rechten an solchen Rechten oder von persönli-

chen Rechten, die zum Besitz oder zur Nutzung 

solcher Grundstücke berechtigen oder die Benut-

zung solcher Grundstücke beschränken; 

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 

und 55 FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechts-

zustandes (§ 61 Satz 2 FlurbG); 

f) Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsge-

biet gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag 

zu den Unterhaltungs- oder Ausführungskosten 

auferlegt wird (§ 42 Abs. 3 und § 106 FlurbG) o-

der die zur Errichtung fester Grenzzeichen an der 

Grenze des Flurbereinigungsgebietes mitzuwir-

ken haben (§ 56 FlurbG). 

 

Die Teilnehmer erhalten einen Auszug aus dem Nach-

trag 1 zum Flurbereinigungsplan in Form des Boden-

ordnungsnachweises, der die von ihnen eingebrachten 

Grundstücke (Einlagenachweis) sowie ihre neuen 

Grundstücke und das Verhältnis ihrer Gesamtabfin-

dung zu dem von ihnen Eingebrachten und die Ausglei-

che und Entschädigungen nachweist (Abfindungsnach-

weis) mit gesonderter Post. Wenn bei Miteigentum 

ein/e gemeinsame/r Bevollmächtigte/r bestellt ist, so 

erhält nur diese/r einen Bodenordnungsnachweis. 

 

Die Nebenbeteiligten erhalten einen Auszug aus dem 

Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan (Nebenbeteilig-

tennachweis), der ihre aus dem Grundbuch ersichtli-

chen Rechte und die diesbezüglichen Festsetzungen 

nachweist mit gesonderter Post. An die Stelle der bisher 

haftenden, im Grundbuch eingetragenen alten Grund-

stücke, treten die im Nebenbeteiligtennachweis ange-

gebenen Abfindungsgrundstücke. Rechte, die entbehr-

lich sind, werden durch den Nachtrag 1 zum Flurberei-

nigungsplan gelöscht. Rechte, die durch den Nachtrag 

1 zum Flurbereinigungsplan neu begründet werden, 

sind im Nebenbeteiligtennachweis mit dem Hinweis 

„Vorgesehene Neueintragung“ eingetragen. 

 

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass das Fi-

nanzamt im Rahmen der Grundbuchberichtigung den 

Abfindungsnachweis – Ausgleiche und Entschädigun-

gen – erhält. 

 

Die Beteiligten werden gebeten, ihre jeweiligen Aus-

züge aus dem Flurbereinigungsplan zu dem Termin 

mitzubringen. 

 

Von der Möglichkeit der Einsichtnahme in den Nach-

trag 1 zum Flurbereinigungsplan bitte ich Gebrauch zu 

machen, weil in dem Anhörungstermin am 28.05.2021 

Einzelauskünfte nicht mehr erteilt werden können. 

 

2. Anhörungstermin 

 

Gegen den bekanntgegebenen Nachtrag 1 zum Flurbe-

reinigungsplan können die Beteiligten gemäß § 59 Abs. 

2 FlurbG Widerspruch einlegen. Der Widerspruch 

muss gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG zur Vermeidung des 

Ausschlusses im Anhörungstermin erhoben werden. 

 

Die vorgebrachten Widersprüche werden in eine Ver-

handlungsniederschrift aufgenommen (§ 59 Abs. 4 

FlurbG). 

 

Der Anhörungstermin findet zu der folgenden Zeit statt: 

 

Freitag, den 28.05.2021 um 10:00 Uhr 

im Büro der Umsiedlungsabteilung der  

RWE Power AG, 

Oberstraße 45, 53299 Merzenich-Morschenich. 

 

Hierzu werden die Beteiligten bzw. bevollmächtigten 

Personen geladen. 

 

Aufgrund der Corona-Krise ist es zwingend erfor-

derlich, sich vorab unter der Rufnummer 0221-

1473302 oder per E-Mail an hans.peters@bezreg-

koeln.nrw.de anzumelden. 

 

Es wird höflich darauf hingewiesen, dass auch in 

dem o. g. Gebäude die Maskenpflicht und der Min-

destabstand (1,50 m) gelten. 

 

Besondere Hinweise zum Anhörungstermin: 

 

 Das Erscheinen zum Anhörungstermin ist nicht er-

forderlich, wenn kein Widerspruch gegen den 

Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan erhoben wer-

den soll. 

 Terminversäumnis oder Nichtabgabe von Erklärun-

gen im Anhörungstermin gelten als Einverständnis 

mit den Festsetzungen des Flurbereinigungsplanes 

(§ 134 Abs.1 FlurbG). 

 Widersprüche, die vor oder nach dem Anhörungs-

termin eingehen, können im Hinblick auf  

§ 59 Abs. 2 FlurbG nicht als form- und fristgerecht 

anerkannt werden. 

 Wer Widerspruch erheben will, aber an der Wahr-

nehmung des Anhörungstermins verhindert ist, 

mailto:hans.peters@bezreg-koeln.nrw.de
mailto:hans.peters@bezreg-koeln.nrw.de
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muss sich durch eine/n Bevollmächtigte/n vertreten 

lassen. Die Bevollmächtigung muss, soweit nicht 

schon geschehen, schriftlich erfolgen. Die Unter-

schrift der/des Vollmachtgeberin/-gebers muss von 

einer dazu befugten Behörde (in der Regel Städte 

und Gemeinden) amtlich beglaubigt sein. Die Be-

glaubigung ist kosten- und gebührenfrei gemäß § 

108 FlurbG. Die bevollmächtigte Person muss diese 

Vollmacht im Anhörungstermin vorlegen. 

 

Im Termin fehlende Vollmachten sind der Bezirksre-

gierung Köln bis spätestens einen Monat nach dem Ter-

min nachzureichen. 

 

Vollmachtsvordrucke können bei der Bezirksregierung 

Köln, Dezernat 33.42, 50606 Köln unter Angabe des 

Aktenzeichens 33.42- 14 06 3 - und der Ordnungsnum-

mer (ONr.) angefordert, oder unter dem Link: 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistun-

gen/abteilung03/33/flurbereinigungsver-

fahre/form_vollmacht.pdf 

 

im Internet abgerufen werden. 

 

Neben dem Formular sind auch „Erläuterungen zum 

Vollmachtsformular“ auf der Homepage der Bezirksre-

gierung eingestellt unter: 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistun-

gen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/merk-

blatt_vollmachtsformular.pdf 

 

Das Verschulden eines/r Vertreters/in oder bevoll-

mächtigten Person steht dem eigenen Verschulden 

gleich (§ 134 Abs. 4 FlurbG). 

 

Hinweis zum Besitzübergang 

 

Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der 

Nutzung an den gegenüber dem Flurbereinigungsplan 

geänderten neuen Grundstücken wurde einvernehmlich 

mit den Beteiligten in Einzelverhandlungen geregelt. 

  

Im Auftrag 

 

gez. Meul 

Regierungsvermessungsdirektor 

 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Ge-

schäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Infor-

mationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistun-

gen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/daten-

schutzhinweise.pdf 

 

Auf Wunsch stellen wir diese Informationen gerne auch 

barrierefrei zur Verfügung. 

 

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf 

der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln veröffent-

licht unter: 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfah-

ren/33_flurbereinigungsverfahren/hambach_west/in-

dex.html 

___________________________________________ 

 

(45) 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Bezirksregierung Köln 
Dezernat 33 

-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung- 

 

50667 Köln, den 26.03.2021 

Zeughausstraße 2-10 

Tel.: 0221 / 147 - 2033 

 

Flurbereinigung Soller - Frangenheim 

Az.: 33.43 -5 11 01- 

 

 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

 

Im Flurbereinigungsverfahren Soller-Frangenheim 

werden hiermit gemäß § 32 des Flurbereinigungsgeset-

zes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I 

S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 

(BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse der Wertermittlung 

für die dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund des 

4. Änderungsbeschlusses vom 07.01.2021 unterliegen-

den Flurstücke so festgestellt, wie sie in der Zeit vom 

11.03.2021 bis zum 25.03.2021 bei der Bezirksregie-

rung Köln, Börsenplatz 1, 50667 Köln ausgelegen ha-

ben und von Bediensteten der Bezirksregierung Köln 

erläutert worden sind.  

 

Gründe 

 

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist 

gemäß § 32 FlurbG zulässig und gerechtfertigt. 

Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren 

Soller-Frangenheim mit Land von gleichem Wert abge-

funden werden können, ist der Wert der von ihnen in 

das Verfahren eingebrachten alten Grundstücke in der 

Weise ermittelt worden, dass der Wert der Grundstücke 

jedes Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grund-

stücke des Flurbereinigungsgebietes bestimmt wurde 

(§ 27 ff. FlurbG). 

 

Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung 

der dem Flurbereinigungsverfahren aufgrund des 4. 

Änderungsbeschlusses unterliegenden Flurstücke ha-

ben zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen 

und sind von Bediensteten der Bezirksregierung Köln 

erläutert worden. Die grundbuchmäßigen Eigentümer 

wurden über die vorgenommene Bewertung ihrer 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahre/form_vollmacht.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahre/form_vollmacht.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahre/form_vollmacht.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/merkblatt_vollmachtsformular.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/merkblatt_vollmachtsformular.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/merkblatt_vollmachtsformular.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/hambach_west/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/hambach_west/index.html
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/hambach_west/index.html
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Grundstücke durch Übersendung des Einlagenachwei-

ses unterrichtet. 

Einwendungen gegen die Bewertung sind von den Be-

teiligten nicht erhoben worden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines 

Monats nach seiner öffentlichen Bekanntmachung Wi-

derspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist 

schriftlich bei der 

 

Bezirksregierung Köln, -Dezernat 33-, 

50606 Köln 

 

oder zur Niederschrift bei der 

 

Bezirksregierung Köln 

-Dezernat 33-, 

Börsenplatz 1, 

50667 Köln 

 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.  

 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines 

elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektroni-

scher Signatur an die elektronische Poststelle der Be-

hörde erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: 

poststelle@brk.sec.nrw.de. 

 

Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sen-

dervariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach 

dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-

Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 

 

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person ver-

säumt werden sollte, würde deren Verschulden dem 

Vollmachtgeber zugerechnet werden. 

 

Im Auftrag 

 

(LS) 

 

Meul 

Regierungsvermessungsdirektor 

 

Hinweise: 

Der vorstehende Text ist auch auf der Internetseite der 

Bezirksregierung Köln zu finden: 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfah-

ren/33_flurbereinigungsverfahren/soller_frangen-

heim/index.html 

 

 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Ge-

schäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Infor-

mationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistun-

gen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/daten-

schutzhinweise.pdf 

Auf Wunsch stellen wir diese Informationen gerne auch 

barrierefrei zur Verfügung. 

___________________________________________ 

 

(46) 

 

Bekanntmachung 

 

 

Die Jagdgenossenschaft Düren hat in der Jagdgenos-

senschaftsversammlung am 11.03.2021 beschlossen, 

die Jagdpacht der Jahre 2021 und 2022 für Zwecke des 

Feldwegebaues im Bereich des alten Stadtgebietes zur 

Verfügung zu stellen. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit unter Hinweis auf § 10 

Absatz 3 Bundesjagdgesetz bekannt gemacht. Jagdge-

nossen, die die Auszahlung ihres Jagdpachtanteiles ver-

langen, müssen ihren Anspruch innerhalb eines Mona-

tes nach Bekanntmachung schriftlich oder mündlich zu 

Protokoll des Jagdvorstandes der Jagdgenossenschaft 

Düren (Jagdgenossenschaft Düren Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts, c/o Stadt Düren, Rathaus, Co-Dez. 

II, Herrn Erhard Vanselow, Kaiserplatz 2-4, 52349 Dü-

ren) geltend machen.  

Der durch die Jagdgenossenschaftsversammlung für 

die Geschäftsjahre 2021/2022 beschlossene Haushalts-

plan kann beim Jagdvorstand während der Geschäfts-

zeiten der Stadtverwaltung Düren (Anschrift wie oben) 

eingesehen werden  

 

 

Düren, 19.03.2021 

 

gez. Vanselow 

 

(Vanselow) 

Jagdvorsteher  

___________________________________________ 

 

(47) 

 

Bekanntmachung der Stadt Düren  

Online-Versteigerung am 06.05.2021 ab 18.00 Uhr 

 

Gemäß § 980 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 02.01.2002 

(BGBl. I S. 42, 2909, 2003 I S. 738) in der z. Zt. gülti-

gen Fassung, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, 

dass ab dem 06.05.2021 ab 18.00 Uhr eine Online-Ver-

steigerung von Fundsachen, deren Aufbewahrungsfrist 

abgelaufen ist, durchgeführt wird.  

 

Es werden Fahrräder, Handys, Armbanduhren, 

Schirme, Spielzeug, Schmuck, Elektrogeräte und sons-

tige Kleinteile versteigert. 

 

Die Online-Versteigerung beginnt am Donnerstag, 

06.05.2021 ab 18.00 Uhr. Die Auktion dauert 10 Tage 

und endet am Samstag, 15.05.2021 um 18.00 Uhr. 

 

mailto:poststelle@brk.sec.nrw.de
mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
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https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
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Ab dem 08.04.2021 können die Fundsachen in einer 

Vorschau unter www.dueren.de, www.e-fund.eu und 

www.sonderauktionen.net betrachtet werden. Dort fin-

den Sie auch weitere Hinweise zur Online-Versteige-

rung. 

 

Die Fundgegenstände die nicht versendet werden, kön-

nen nach vorheriger Terminvereinbarung beim Fund-

büro der Stadt Düren, Markt 2, 52349 Düren abgeholt 

werden. 

 

Informationen zum Versand: 

Artikel, bei denen Versandkosten eingetragen sind, 

werden direkt gegen Vorabüberweisung von der Fa. 

GMS aus Schüttorf versendet. Beim Versand von meh-

reren Artikeln der Stadt Düren 

entstehen, soweit der Warenwert von 500 € nicht über-

schritten wird, nur einmalig Versandkosten.  

 

Empfangsberechtigte werden gemäß § 980 BGB aufge-

fordert, Rechte an Fundsachen bis einschließlich 

05.05.2021 beim Bürgerbüro, Fundbüro, Markt 2, 

52349 Düren, geltend zu machen. 

 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseite un-

ter www.dueren.de einsehbar. 

 

Die vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröf-

fentlicht. 

 

 

Düren, 17.03.2021 

 

Der Bürgermeister 

 

gez. Ullrich 

 

 

(Ullrich) 

___________________________________________ 
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Öffentliche Zustellung gemäß  

§ 10 Abs. 2 LZG NRW 

 

 

Stadt Düren    Düren, 29.03.2021 

Aktenzeichen: 50305.K 747  

 

 

Das an , zuletzt wohnhaft in  

  , gerichtete Schreiben vom 

29.03.2021 kann bei der Stadt Düren, Wilhelmstr. 34, 

52349 Düren (City-Karree), Zimmer 207, eingesehen 

werden. 

 

Hinweis: 

Das vorbezeichnete Dokument wird hiermit durch öf-

fentliche Bekanntmachung zugestellt.  

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in 

Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsver-

luste drohen können. 

Die Bekanntmachung ist auch über die Internetseiten 

der Stadt Düren unter www.dueren.de/amtsblatt ein-

sehbar.  

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag: 

gez. Malsbenden 

Abteilungsleiter 

___________________________________________ 
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Herausgeber: Stadt Düren - Der Bürgermeister. Erscheinungsweise: bei Bedarf. 
Das Amtsblatt ist gegen ein Entgelt von 1,50 € pro Ausgabe im Bürgerbüro der Stadt Düren, Markt 2, 52349 Düren, erhältlich. Außerdem kann das 

Amtsblatt im Jahresabonnement zum Preis von 40,00 € im SEPA-Lastschriftverfahren über das Hauptamt, Abteilung Organisation und IT,  

Kaiserplatz 2 - 4, 52349 Düren, Telefon: 02421 25-2212, bezogen werden. Die Kündigung des Abonnements ist spätestens bis zum 30. November für 
den 1. Januar des folgenden Jahres auszusprechen. 

Das Amtsblatt wird darüber hinaus nachrichtlich auf der Internetseite der Stadt Düren (www.dueren.de/amtsblatt) bereitgestellt und kann zudem über 

einen kostenlosen Newsletter bezogen werden. Ebenfalls nachrichtlich erfolgt ein Aushang an der Bekanntmachungstafel im Bürgerbüro.  

Das Amtsblatt kann außerdem in der Stadtbücherei Düren, Stefan-Schwer-Straße 4 - 6, 52349 Düren, eingesehen werden.  
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